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Jetzt schenken!

Schenkungen unter Leben-
den können aus verschie-
denen Gründen steuerli-
che Vorteile bieten. Daher
werden sie häufig als In-
strument zur Vermögens-
nachfolge eingesetzt. Aus
steuerlichen Gesichtspunk-
ten sollten geplante Zu-
wendungen ohnehin mög-
lichst noch in diesem Jahr durchgeführt werden.
Gründe sind die aktuelle Überprüfung der Verfas-
sungsmäßigkeit des Erbschaft- und Schenkungsteuer-
gesetzes durch das Bundesverfassungsgericht, die
überraschende Reduktion der Vergünstigungen bei
der Übertragung von Betriebsvermögen zum Ende
des Jahres 2003 sowie verschiedene Vorstöße,
Gesetzesinitiativen zur Reform der Erbschaft- und
Schenkungsteuer noch in diesem Jahr in den Bundes-
rat einzubringen. Alles Anzeichen dafür, dass beste-
hende steuerliche Begünstigungen mehr als gefährdet
sind. Patentlösungen für die Erbfolgeplanung gibt es
zwar nicht; allerdings bieten sich aktuell zahlreiche
Gestaltungsmöglichkeiten für eine im Einzelfall be-
friedigende Lösung an. Gerne unterstützen wir Sie,
um die wichtigsten Ziele – Erhalt des Familienvermö-
gens und -friedens sowie Begrenzung der Steuerlast –
umzusetzen.

Janine Rösler
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Steuerrecht
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gaben steuerlich abziehbar und zwar dann, wenn
die hiermit zusammenhängende Übertragung des
Vermögens als unentgeltlicher Vorgang anzuse-
hen ist. Die wiederkehrenden Leistungen dürfen
sich nicht als Gegenleistung für das übertragene
Vermögen darstellen, sondern gewissermaßen als
zurückbehaltene Erträge.

– Versorgungsleistungen gelten dann nicht als Ent-
gelt für das übernommene Vermögen und sind da-
mit als Sonderausgaben abziehbar, wenn die er-
zielbaren Nettoerträge einschließlich eines etwai-
gen Nutzungsvorteiles des überlassenen Vermö-
gens im konkreten Fall ausreichen, um die Versor-
gungsleistungen abzudecken. Zusätzlich ist nach
Auffassung des Bundesfinanzhofes aber erforder-
lich, dass überhaupt Vermögenswerte übergehen.
Der Große Senat des Bundesfinanzhofes hat in
diesem Zusammenhang z. B. entschieden, dass
bei der Übergabe eines Unternehmens kein Ver-
mögen in diesem Sinne übertragen wird, wenn
das Unternehmen wertlos ist. Dies kann auch
dann der Fall sein, wenn die Nettoerträge eines
übergebenen Betriebes ausreichen, um die dem
Übergeber versprochenen Leistungen abzu-
decken, denn die Erträge sind im Rahmen der Ver-
mögenswertermittlung hier noch um den Unter-
nehmerlohn zu kürzen. 

Hinweis:
In bestimmten Fällen kann aber der Sonderausga-
benabzug beim Übernehmer auch bei der Übertra-
gung von ertraglosem Vermögen (z. B. Kunstgegen-
stände oder unbebaute Grundstücke) möglich sein,
wenn der Übernehmer das übernommene Vermögen
vertragsgemäß in ertragbringendes Vermögen um-
schichtet. Geeignet als zu übertragendes Vermögen
können nach Auffassung des Großen Senats des Bun-
desfinanzhofes auch ertragbringendes Geld- und Ka-
pitalvermögen sowie typisch stille Beteiligungen sein.

Diese Beschlüsse haben weit reichende Konsequen-
zen für die Praxis: Regelmäßig werden Vermögens-
übertragungen gegen wiederkehrende Leistungen in
Anlehnung an die so genannten Rentenerlasse der Fi-
nanzverwaltung ausgestaltet, um sicherzugehen,
dass ein bestimmtes steuerliches Ziel erreicht wird.
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Wird Vermögen bereits zu Lebzeiten auf die nächste
Familiengeneration übertragen (so genannte vor-
weggenommene Erbfolge), so wird vielfach verein-
bart, dass der Begünstigte wiederkehrende Leistun-
gen an den Übertragenden zu erbringen hat, bei-
spielsweise um dessen Versorgung sicherzustellen.
Aus steuerlicher Sicht ist in diesen Fällen zu differen-
zieren zwischen einerseits einer entgeltlichen und an-
dererseits einer unentgeltlichen Übertragung von Ver-
mögen:

– Im Falle einer entgeltlichen Übertragung realisiert
der Übertragende i. d. R. einen gegebenenfalls
steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn und der
Übernehmer kann steuerliche Anschaffungskosten
und damit Abschreibungsmöglichkeiten haben.
Eine entgeltliche Übertragung ist auch insoweit
gegeben, als der Übernehmer Ausgleichszahlun-
gen beispielsweise an Geschwister zahlt.

– Soweit dagegen eine unentgeltliche Übertragung
vorliegt, was grundsätzlich immer dann anzuneh-
men ist, wenn der Wert der zugesagten Leistungen
den Wert des übertragenen Vermögens deutlich
unterschreitet, so löst die Übertragung selbst keine
ertragsteuerlichen, sondern allenfalls schenkung-
steuerliche Folgen aus. Vereinbarte Versorgungs-
leistungen können dann beim Leistenden regel-
mäßig steuerlich abzugsfähige Sonderausgaben
sein und beim Leistungsempfänger liegen steuer-
pflichtige sonstige Einkünfte vor.

Wie bereits berichtet hat der Große Senat des Bun-
desfinanzhofes in zwei grundlegenden Beschlüssen
vom 12.05.2003 zu wichtigen Abgrenzungsfragen
Stellung bezogen. Er weicht damit von der bisherigen
Rechtsprechung und von der Auffassung der Finanz-
verwaltung teilweise ab. Der Große Senat kommt zu
folgenden wesentlichen Ergebnissen:

– Wiederkehrende Leistungen sind wie bisher nur
unter bestimmten Voraussetzungen als Sonderaus-
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Wer kennt solche Verhaltensmuster nicht? Wirklich wich-
tige Aufgaben werden weggeschoben, um sich mit
Kleinkram zu befassen. Und abends stellt sich der Kat-
zenjammer ein, denn schon wieder wurde das, was
man sich vorgenommen hatte, nicht erledigt. Klare Ziele
schützen vor einem solchen Verzetteln und steigern den
Erfolg des Unternehmens.

Ertappen Sie sich manchmal auch dabei, dass Sie sich
mit Arbeiten beschäftigen, die Sie an Ihre Mitarbeiter
delegieren könnten? Ja. Kein Problem! In einem gewis-
sen Umfang ist dies sogar sinnvoll. Zum einen, um Ihren
Mitarbeitern zu signalisieren „Auch ich bin mir für Routi-
ne- bzw. Bagatellearbeiten nicht zu schade“, „Ich schwe-
be nicht wie der liebe Herrgott über euch“; zum ande-
ren, weil es auch Ihre Mitarbeiter demotiviert, wenn Sie
ihren Arbeitsfluss regelmäßig unterbrechen, indem Sie
ihnen Detailaufgaben übertragen, die Sie selbst auch in
ein, zwei Minuten erledigen könnten.

Zum Problem wird dieses Beschäftigen mit Routine-
sowie delegierbaren Aufgaben erst, wenn dadurch Auf-
gaben liegen bleiben bzw. nebenbei erledigt werden,
die für den aktuellen und künftigen Erfolg Ihres Unterneh-
mens extrem wichtig sind. Zum Beispiel das Einstellen
neuer Mitarbeiter, weil das Arbeitsvolumen Ihres Unter-
nehmens kontinuierlich steigt! Zum Beispiel die Kontakt-
pflege mit Ihren wichtigsten Kunden. Zum Beispiel die

7 LEBENS-BALANCE-Tipps  

1. Formulieren Sie Ihre persönliche Lebensvision.

Ein persönliches Leitbild  (Mission Statement) oder
Lebensziel hilft Ihnen, Sinn und Richtung Ihres Lebens
näher festzulegen.

2. Beachten Sie: Weniger ist meistens mehr.

Die wirklichen Zeitprobleme im Leben entstehen, wenn
wir zu viele Rollen gleichzeitig ausfüllen wollen. Wer
sich zuviel vornimmt und alles verplant, bleibt unflexibel
und stresst sich ebenso wie andere.

3. Sorgen Sie für eine ausgewogene Zeit- und
Lebens-Balance.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der qualitativen Zeit-
Balance zwischen allen beruflichen und persönlichen
Lebensbereichen wie Leistung/Beruf, Familie/Privates,
Gesundheit und der Frage nach dem Sinn.

4. Planen Sie Zeit für Ihre Lebensprioritäten.

Planen Sie pro-aktiv regelmäßig persönliche Zeitfenster
oder Termine mit sich selbst ein – auch gegen die

Vorbereitung auf die Besprechung mit Kunden.

Dann sollten Sie darüber nachdenken: Habe ich für die
Entwicklung meines Unternehmens ein klares Ziel vor
Augen? Was liegt mit meiner Zeit- und Arbeitsplanung
im Argen? Ansonsten werden Sie sich nie aus der Situa-
tion befreien, dass die Aktenberge auf Ihrem Schreib-
tisch stets höher werden und Sie das Gefühl haben
„Nicht ich beherrsche die Arbeit, sondern die Arbeit
beherrscht mich“. Zudem werden Sie nie abends oder
am Wochenende entspannt Ihr Bier trinken oder mit Ihrer
Familie wandern können, weil Sie kontinuierlich das
schlechte Gewissen plagt: Eigentlich müsste ich .....? 

Ohne eine konkrete Ziel- und Zeitplanung kommt jeder
Arbeitnehmer ins Schlingern und verliert den Überblick.
Noch größer ist die Gefahr bei Unternehmensleitern und
Managern, weil auf ihrem Schreibtisch oft alle Fäden
zusammenlaufen. Entsprechend viele Anforderungen
werden von außen – von Kunden, Mitarbeitern, Partnern
und Lieferanten – an sie herangetragen. Deshalb nutzt
Ihnen, wenn Ihnen eine adäquate Ziel- und Zeitplanung
fehlt, die beste Arbeitsmethodik und das fundierteste
Fachwissen wenig. Dann agieren Sie nämlich wie ein Auto-
fahrer, der ohne Landkarte einen Ort ansteuert, von dem
er weder weiß wo er liegt, noch auf welchem Weg er
dorthin gelangt. Selbst der routinierteste Fahrer irrt dann
völlig ziellos durch die Landschaft. Ähnliches gilt für den 

Widerstände anderer, an denen Sie sich um Ihre Prio-
ritäten zur Erreichung eigener Ziele kümmern.

5. Konzentrieren Sie sich immer auf das Wesentliche.

Nur die konsequente Konzentration auf das Wesentliche
bei den beruflichen wie privaten  Lebensrollen garantiert
Erfüllung, Ausgewogenheit und Lebenserfolg.

6. Entfliehen Sie der Dringlichkeits-Falle.

Bei dringenden Dingen re-agieren wir nur, bei wichtigen
Dingen hingegen agieren wir. Unterwerfen Sie sich nicht
dem täglichen Diktat der Dringlichkeit, sondern fokussie-
ren Sie sich auf die Wichtigkeit eigener Ziele.

7. Gehen Sie mit  Ihrer Lebenszeit bewusst und 
souverän um.

Leben in Balance oder Life-Leadership bedeutet bewus-
ster, eigenverantwortlicher und gleichgewichtiger
Umgang mit dem kostbaren, knappen Gut „Zeit“: 

Heute beginnt der erste Tag vom Rest Ihres Lebens, den
Sie mit einem neuen Zeitbewusstsein beginnen können!

Gastbeitrag von Professor Dr. Lothar J. Seiwert, Heidelberg

Klare Ziele motivieren!
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Für weitere Informationen und interessante Gestal-
tungsalternativen wenden Sie sich bitte an Janine Rös-
ler (j.roesler@pspmuc.de).

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation in
Deutschland, der Bankenkrise und nicht zuletzt auch
wegen Basel II hat die Bereinigung des Kreditportfolios
ungeahnte Ausmaße angenommen. Immer häufiger se-
hen sich deshalb auch mittelständische Unternehmer
nicht nur der Situation ausgesetzt, sich eine Unterneh-
menskrise – vielleicht die erste in der Unternehmensge-

Diese Rentenerlasse sind in Teilbereichen nun durch
die Beschlüsse des Großen Senats des Bundesfinanz-
hofes überholt. Die neue Rechtsprechung wirkt teil-
weise einschränkend, zum Teil ergeben sich aber
auch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Finanzver-
waltung hat in dem Schreiben vom 08.01.2004 eine
Überarbeitung der bisherigen Rentenerlasse an-
gekündigt und bis dahin den Betroffenen ein Wahl-
recht zugestanden, entweder die neue Rechtspre-
chung anzuwenden, oder aber weiterhin die Rege-
lungen der bisherigen Schreiben des Bundesfinanz-
ministeriums zu Grunde zu legen. Insoweit müssen
sich allerdings Übergeber und Übernehmer des Ver-
mögens übereinstimmend gegenüber der Finanzver-
waltung äußern.
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2 Die doppelnützige Treuhand

Arbeitsbereich. Auch dort zeigt sich immer wieder: Die
Zeit, die wir in unsere Ziel- und Zeitplanung investieren,
ist keine verlorene Zeit; wir gewinnen sie doppelt und
dreifach wieder, weil wir unsere Arbeit schneller und
zielgerichteter ausführen.

Deshalb mein Rat: Wenn auch Sie viel Zeit damit ver-
bringen, sich um relativ nebensächliche Probleme und
Aufgaben zu kümmern, anstatt sich auf die wirklich
erfolgsrelevanten Aktivitäten zu konzentrieren, ziehen
Sie sich einmal aus dem Arbeitsalltag zurück, um sich in
Ruhe zu fragen:

• Welche Ziele will ich für mein Unternehmen/für mich 
in einem Jahr/fünf Jahren erreicht haben?

• Welche Aktivitäten muss ich ergreifen, damit ich 
diese Ziele erreiche?

• Welche Engpässe (zum Beispiel personelle oder finan-
zielle) werden auf dem Weg zum Ziel auftauchen, die
ich beseitigen muss?

• Wie oder wo muss ich den Hebel ansetzen (bzw. 
welche Maßnahmen muss ich ergreifen), damit ich 
meine Ziele mit dem geringstmöglichen Aufwand an 
Ressourcen (wie Geld, Zeit, Personal) erreiche?

Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, beginnt das
Zeitmanagement zu greifen. Warum? Nun können Sie
den Zielen Aufgaben zuordnen und diese in Teilziele
sowie -aufgaben zergliedern. Das heißt, Sie können sich
nun mittel- und kurzfristige Ziele stecken und daraus kon-
krete Aufgaben ableiten, die Sie bzw. Ihre Mitarbeiter
bis zum Monats- bzw. Wochenende erfüllen. Der Vorteil
dieses Vorgehens: Die wirklich wichtigen Aufgaben, die

Ihr Unternehmen voranbringen, werden institutionalisiert.
Das heißt: Sie werden ein fester Bestandteil des Arbeits-
alltages. Dies ist nämlich das Hauptproblem vieler Unter-
nehmen: Die wirklich wichtigen Aufgaben, wie das
Akquirieren neuer Kunden, der Aufbau eines Systems
zur effektiven Kundenbetreuung usw. werden als Sonder-
aufgaben behandelt. Das heißt: Sie werden so oft ver-
schoben, bis sich einmal eine zeitliche Lücke im Arbeits-
alltag auftut. Da es jedoch stets Dringlicheres zu tun
gibt, ergibt sich diese Lücke nie. Folglich werden diese
Aufgaben immer wieder auf den Sankt-Nimmerleins-Tag
verschoben. Die Folge: Das Unternehmen stagniert, in
ihm ist keine Entwicklung feststellbar.

Noch ein Tipp: Formulieren Sie Ihre Visionen bzw. lang-
fristigen Ziele stets schriftlich, denn Pläne, die man nur „im
Kopf“ hat, werden leicht nach dem Motto „Aus den
Augen, aus dem Sinn“, vergessen. Entsprechendes gilt für
die mittel- bzw. kurzfristigen Ziele, die Sie zum Beispiel
am Monatsende erreicht haben möchten; des Weiteren
für die Aufgaben, die Sie am Wochenende bzw. Abend
erledigt haben möchten. Fixieren Sie zudem schriftlich,
wer welche Aufgaben erledigen soll. Dann können Sie
die Zielerreichung kontrollieren. Zudem fällt es ihnen
dann leichter, (Teil-) Aufgaben an Ihre Mitarbeiter zu dele-
gieren. 

Prof. Dr. Lothar J. Seiwert „Deutschlands tonangeben-
der Zeitmanagement- 
Experte“ (FOCUS 1/2000).

E-Mail: info@seiwert.de 
Internet: www.seiwert.de und www.bumerang-prinzip.de 
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schichte – einzugestehen und diese bewältigen zu müs-
sen. Sie werden vielmehr von ihren Banken aufgefor-
dert, während der Sanierungsphase ihre Unterneh-
mensbeteiligung einem Treuhänder zu übereignen, um
die weitere Verlängerung der Kreditlinien nicht zu ge-
fährden. Den Unternehmern wird hierdurch eine
schwere Entscheidung abverlangt, zumal die Gründe
für die Anteilsübertragung auf einen Treuhänder und
der Inhalt eines Treuhandvertrages selbst durch die
Banken oft nur unzureichend erläutert werden.   

Die Banken möchten auch im Krisenfall eines Unter-
nehmens effizient agieren können. So fällt ihnen bei-
spielsweise ein Forderungsverzicht zur Sanierung des
in Schieflage geratenen Unternehmens dann leichter,
wenn ihnen die wirtschaftlichen Vorteile aus dem
Verzicht im Fall einer späteren Anteilsveräußerung
durch den Treuhandvertrag selbst und nicht dem bis-
herigen Gesellschafter – jedenfalls zum Teil –  zugute
kommen.  

Der Treuhandvertrag wird zwischen den Anteilseig-
nern – den Treugebern – und einer Treuhandgesell-
schaft – der Treuhänderin – geschlossen. Die Banken
selbst sind grundsätzlich nicht Vertragspartner des
Treuhandvertrages, sondern werden durch diesen le-
diglich begünstigt. Die so genannte Doppelnützigkeit
des Treuhandvertrages ergibt sich aus der Stellung
des Treuhänders, der einerseits die Interessen des
Treugebers, andererseits aber auch die der begün-
stigten Banken wahren muss.

Gegenstand des Treuhandvertrages ist die Übertra-
gung der Gesellschaftsanteile (Sicherungsgut) auf
den Treuhänder. Auch wenn der Treuhänder durch
diese Anteilsübertragung Eigentümer der Gesell-
schaftsanteile wird, verlieren die bisherigen Gesell-
schafter hierdurch nicht automatisch auch ihre Ge-
sellschaftsrechte. Hierzu bedarf es vielmehr eines Be-
dingungseintrittes, der im Rahmen der Treuhandabre-
de zwischen den Vertragsparteien zu vereinbaren ist.
Die Bedingung kann beispielsweise die Erteilung
eines M&A-Mandates bis zu einem gewissen Stich-
tag, die Einhaltung der Tilgungsvereinbarung oder
dergleichen vorsehen. Jedenfalls ist der Eintritt des Be-
dingungsfalles zumeist von einem eigenen Handeln

der Anteilseigner abhängig und damit zumindest
grundsätzlich vermeidbar. Die begünstigten Banken
sind jedenfalls nicht einseitig in der Lage, die an den
Eintritt des Bedingungsfalles geknüpfte Verwertung
der Geschäftsanteile herbeizuführen.

Mit Eintritt des Bedingungsfalles wird den Altgesell-
schaftern die Ausübung ihrer Gesellschaftsrechte un-
tersagt. So werden beispielsweise die Stimmrechte in
der Gesellschafter-/Hauptversammlung durch den
Treuhänder – ohne Rücksprache mit den Altgesell-
schaftern – ausgeübt und wichtige Unternehmensent-
scheidungen nur mehr mit den begünstigten Banken
abgestimmt. Des Weiteren ist der Treuhänder mit Ein-
tritt des Bedingungsfalles zumeist auch verpflichtet,
die Anteile möglichst gewinnbringend zu veräußern,
wobei der Veräußerungserlös vorrangig zur Tilgung
der Bankverbindlichkeiten einzusetzen ist. Der nach
Befriedigung der Bankverbindlichkeiten verbleibende
Veräußerungserlös ist vom Treuhänder schließlich an
die Anteilseigner auszukehren.  

Wird die Unternehmenskrise ohne Eintritt eines Be-
dingungsfalles bewältigt, ist der Treuhänder ver-
pflichtet, die Anteile an die Altgesellschafter zurück-
zugewähren. Dies erfolgt nach Maßgabe des Treu-
handvertrages und in Abstimmung mit den Banken.

Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an
Dr. Christoph Wallner (c.wallner@pspmuc.de) oder
Fabian Freundl (f.freundl@pspmuc.de).

Die Besteuerung von privaten Spekulationsgeschäften
in den Jahren 1997 und 1998 ist verfassungswidrig.
Diese Entscheidung gab der Zweite Senat des Bun-
desverfassungsgerichtes am 09.03.2004 in Karlsru-
he bekannt. Die Karlsruher Richter bestätigten damit
eine Entscheidung des Bundesfinanzhofes. Die Kon-
sequenz: Anleger, die in den Jahren 1997 und 1998
Wertpapiere innerhalb von sechs Monaten nach dem
Kauf wieder verkauft und die Gewinne über der Frei-

3 Besteuerung von 

Spekulationsgeschäften
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grenze von DM 1.000 ordnungsgemäß versteuert
haben, erhalten die Steuerbeträge von ihren Finanz-
ämtern zurück. 

Dies gilt aber nur, wenn die Einkommensteuerbe-
scheide dieser Jahre noch nicht rechtskräftig sind. Die
Entscheidung bezieht sich zwar nicht auf die Rege-
lungen der Folgejahre ab 1999, dürfte aber eine wei-
tere Verschärfung der Kontrollen mit sich bringen. So
hat das Bundesfinanzministerium in einer ersten Re-
aktion eine Überarbeitung des § 30a Abgabenord-
nung ins Spiel gebracht, in welchem das Bankge-
heimnis geregelt ist.

Das Verfassungsgericht wies in seiner Begründung
darauf hin, dass die materielle Steuerpflicht des § 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b EStG in der für 1997
und 1998 gültigen Fassung verfassungsrechtlich
nicht zu beanstanden sei. Die mangelhafte Durchset-
zung dieser materiellen Pflicht verstoße jedoch gegen
das verfassungsrechtliche Gebot tatsächlich gleicher
Steuerbelastung durch gleichen Gesetzesvollzug. Die
damalige Praxis der Besteuerung  sei deshalb mit Ar-
tikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht vereinbar.

So verweisen die Richter in ihrer Begründung darauf,
dass die einkommensteuerliche Erfassung von Speku-
lationsgewinnen aus privaten Wertpapiergeschäften
vor allem von der Erklärungsbereitschaft des Steuer-
pflichtigen abhing. Wer für die Jahre 1997 und
1998 seine Steuererklärung in der vorgeschriebenen
Form abgegeben und nicht erkennbar widersprüchli-
che oder unwahrscheinliche Angaben zu Spekulati-
onsgeschäften bei Wertpapieren machte, hatte bei
unvollständiger oder wahrheitswidriger Erklärung
der Spekulationsgewinne regelmäßig nur ein gerin-
ges Entdeckungsrisiko zu tragen. Die Ausgestaltung
der Erklärungsvordrucke war nach Ansicht des Zwei-
ten Senats einer gleichheitswidrigen Vollzugssituation
förderlich. 

Ein weiteres Indiz für den mangelnden Gesetzesvoll-
zug ist nach Auffassung der Karlsruher Richter der
Umstand, dass für die Jahre 1997 und 1998 auch
keine Erkenntnisse über private Wertpapiergeschäfte
aufgrund von Sammelauskunftsersuchen der Finanz-
verwaltung vorliegen. Mitteilungen von Kreditinstitu-

ten an das Bundesamt für Finanzen seien für diese
Zeiträume ausdrücklich auf die Prüfung der recht-
mäßigen Inanspruchnahme des Sparerfreibetrages
und des Pauschbetrages für Werbungskosten bei Ka-
pitalerträgen beschränkt gewesen. Sonstige Umstän-
de, die einer Veranlagungsstelle konkreten Anlass zu
weiterer Sachverhaltsermittlung geben könnten, sind
für die Veranlagungszeiträume 1997 und 1998 nicht
erkennbar.

Auch was die realitätsgerechte Ausgestaltung des Er-
hebungsverfahrens angeht, ist von einem strukturellen
Erhebungsdefizit in den Veranlagungszeiträumen
1997 und 1998 auszugehen, betont das Gericht.
Diejenigen, die über die für eine Besteuerung not-
wendigen Informationen verfügten - gemeint sind die
Banken -, mussten für diesen Zeitraum nicht die ein-
schlägigen Daten gegenüber den Finanzbehörden
allgemein und den Bedürfnissen eines Massenverfah-
rens entsprechend transparent machen. Eine Jahres-
bescheinigung über Kapitalerträge und Veräuße-
rungsgewinne aus Finanzanlagen wird inzwischen
insbesondere von Kreditinstituten und Finanzdienst-
leistungsinstituten unter anderem für nach dem 31.
Dezember 2003 abgeschlossene Wertpapierver-
äußerungsgeschäfte verlangt. 

Der Befund eines strukturellen Vollzugsdefizites lasse
sich jedoch nicht ohne weiteres von einem Erhe-
bungszeitraum auch auf dessen Folgejahre übertra-
gen. Die gesetzliche Lage habe sich mit Wirkung ab
dem Veranlagungszeitraum 1999 deutlich gewan-
delt. So ist der Ausgleich von Spekulationsgewinnen
durch entsprechende Spekulationsverluste aufgrund
des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002
vom 24.03.1999 möglich. Außerdem habe ab dem
Frühjahr 2000 eine negative Kursentwicklung an den
Kapitalmärkten eingesetzt. Angesichts dessen wirken
sich selbst fortbestehende normative Defizite mögli-
cherweise nicht mehr in verfassungsrechtlich relevan-
ter Weise aus, schließt der zweite Senat seine Ur-
teilsbegründung.
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In Zeiten leerer Staatskassen und dem zunehmenden
Abbau von Steuervergünstigungen hat der EuGH mit
Urteil vom 08.05.2003 (so genanntes Seeling-Urteil)
die Tür zu einem Steuersparmodell aufgestoßen, des-
sen Auswirkungen sowohl Steuerpflichtige als auch
europäische Finanzverwaltungen überrascht hat. Die
Reaktion des BMF in Form zweier BMF-Schreiben
vom 13.04.2004 beabsichtigt die Abwehr von Steu-
ergestaltungen, greift aber vermutlich zu kurz.

Ausgangspunkt der Überlegungen des EuGH ist das
Wahlrecht des Unternehmers, Gegenstände, die so-
wohl unternehmerisch als auch privat genutzt wer-
den, entweder dem Unternehmensvermögen oder
dem Privatvermögen zuzuordnen. Die vollständige
Zuordnung eines teilweise privat genutzten Gegen-
standes zum Unternehmensvermögen hat zur Folge,
dass bei Anschaffung die Vorsteuer nach Maßgabe
des § 15 UStG abgezogen werden kann. Insbeson-
dere bei teuren „Gegenständen“, wie etwa Gebäu-
den, wird hier der Steuervorteil, der sich sofort beim
Unternehmer auswirkt, erheblich sein. 

Genau hier liegt die Relevanz des Urteils, denn der
EuGH hält die private Nutzung eines Gebäudes nicht
für eine umsatzsteuerbefreite Vermietung von Wohn-
raum, sondern für eine umsatzsteuerpflichtige private
Leistungsentnahme. Die dafür in Rechnung gestellte
Vorsteuer ist deshalb im Entstehungsjahr voll abzugs-
fähig. Im Gegenzug unterliegt die anschließende pri-
vate Nutzung des dem Unternehmensvermögen zu-
geordneten Gegenstandes in den Folgeperioden als
private Leistungsentnahme der Umsatzsteuer. Bemes-
sungsgrundlage hierfür sind die steuerpflichtigen Auf-
wendungen, also neben den Kosten für Reparaturen
oder Erhaltungsaufwendungen auch die anteilige Ge-
bäudeabschreibung. 

Die so bemessene Steuer auf die private Nutzung
führt im Endeffekt zu einer Steuerrückzahlung in Ra-

2004
02

ten und ist – schon unter Berücksichtigung des Finan-
zierungseffektes – ein erheblicher Vorteil für den Steu-
erpflichtigen. Darüber hinaus kann das Gebäude
gemäß derzeitigem deutschen Recht nach Ablauf
eines Zeitraumes von zehn Jahren ohne umsatzsteu-
erliche Konsequenzen steuerfrei veräußert werden,
mit der Folge, dass steuerpflichtige Leistungsentnah-
men danach entfallen. Wird der relativ lange Ab-
schreibungszeitraum bei Gebäuden von 2 % AfA
p. a. bedacht, so realisiert der Unternehmer damit
einen endgültigen Vorsteuer-„Gewinn“.

Zwei neue BMF-Schreiben zielen auf die Eliminierung
dieses Vorteiles: Zum einen soll die Abschreibung als
Bemessungsgrundlage für die jährliche „Entnahme-
USt“ von 2 % auf 10 % aufgestockt werden, zum an-
deren hält das BMF eine mögliche spätere Entnahme
des Gebäudes für einen Vorgang, der in voller Höhe
der Umsatzsteuer zu unterwerfen sei. Beide Auffas-
sungen verstoßen möglicherweise erneut gegen EU-
Recht und werden sicher wieder vor den Gerichten
angefochten.

Wer also den Bau eines Gebäudes mit anschließen-
der teilweiser Selbstnutzung plant, sollte auf jeden
Fall seinen steuerlichen Berater konsultieren. Bei ent-
sprechenden Gestaltungsfragen wenden Sie sich bit-
te an Philipp Matheis (p.matheis@pspmuc.de).

4 Steuerliche Quersubvention 

für Hausbesitzer

Weitere aktuelle Beiträge
zum Download finden Sie auf unserer Website unter der
Adresse www.pspmuc.de in der Rubrik Publikationen.

Neu eingestellt wurden:

• Besteuerung von privaten Spekulationsgeschäften bei
Wertpapieren in den Veranlagungszeiträumen 1997
und 1998 verfassungswidrig

• Hält Ihr Ehevertrag im Ernstfall ?
• Schwarzarbeit wird härter verfolgt
• Auswirkungen der Steueränderungen 2004 auf Film-

produktionsgesellschaften
• Steuerliche Quersubvention für Hausbesitzer
• Verabschiedung eines Bilanzrechtsreformgesetzes
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In den letzten beiden Monaten sind zahlreiche

neue Veröffentlichungen von PSP-Mitarbeitern

erschienen. So ein Beitrag von PSP-Partner

Dr. Klaus D. Höfner (k.hoefner@ pspmuc.de)

in der Neuen Juristischen Wochenschrift zum

Thema „Die Offenlegungspflicht bei der

GmbH & Co. KG erneut auf dem Prüfstand“.

Die PSP-Rechtsanwälte Dr. Christoph Wallner

(c.wallner@pspmuc.de) und  Stefan Neuen-

hahn (s.neuenhahn@pspmuc.de) sind in der

neuen Zeitschrift für das Recht der Insolvenz

und Sanierung auf die Haftung des (vorläu-

Wachstumsfaktor Steuern 
Warum können gerade Steuern einen Wachs-

tumsfaktor darstellen, werden sie doch meist

eher als Hemmschuh eines nachhaltigen Wirt-

schaftswachstums angesehen? Mit dieser Frage

hat sich PSP-Partner Christopher Schönberger

(ch.schoenberger@pspmuc.de) beim dies-

jährigen Münchner Management Kolloquium

im Rahmen seines Vortrages auseinanderge-

setzt. Möchten Sie mehr darüber oder auch zu

den steuerlichen Chancen der anstehenden

EU-Osterweiterung erfahren? Dann senden

wir Ihnen die Vortragsunterlagen gerne zu.

„Fenstersteuer“
Unternehmen und Berater haben, wenn es

um das Thema Steueroptimierung ging, stets

Kreativität bewiesen und auf neue Besteue-

rungsmethoden unverzüglich mit neuen Mög-

lichkeiten der Steueroptimierung reagiert,

heute wie bereits vor knapp 200 Jahren.

Haben Sie sich etwa schon einmal überlegt,

warum gerade in den Niederlanden eine

Vielzahl historischer Gebäude existiert, die

eine extrem schmale Fassade besitzen? Der

Grund: Steuergestaltung!  In Holland wurde

einst eine Steuer erhoben, welche sich nach

der Breite der Anwesen richtete und so war

schnell eines der ersten Steuermodelle gebo-

ren: Häuser, deren Tiefe die eigentliche Brei-

te um ein Vielfaches übertraf. Ein anderes

Beispiel ist die einst in einigen europäischen

Ländern so beliebte „Fenstersteuer“, welche

die Steuer nach der Anzahl der Fenster von

Wohnhäusern bemaß. Findige Bürger

begegneten dieser Form der Steuererhebung

mit Backsteinen und brachten so vielleicht

den Erfolg erster Überlegungen in Richtung

einer Vereinfachung des Steuerrechtes zum

Scheitern. Doch bereits dieses historische

Beispiel zeigt, wie sehr das Steuerrecht seit

jeher wirtschaftliches Denken verdrängt hat,

brachte das „Zumauern“ den Hausbesitzern

zwar die erhoffte Steuerersparnis, führte

jedoch auch dazu, dass der Mietwert infol-

ge anhaltender Dunkelheit deutlich absank.

Bleibt Ihnen auch zu wenig Zeit für aktuelle

Wirtschaftsliteratur? Wenn ja, könnte das

Internet-Angebot GetAbstract eine interessante

Möglichkeit darstellen, sich schnell und kom-

petent zu informieren. Unter www.getab-

stract.com finden sich aktuell 2500 Bücher

zu den Bereichen Führung & Management,

Strategie, Marketing & Verkauf oder Karrie-

re. Der Clou: Jeder Titel ist auf fünf Seiten

zusammengefasst und bietet dank übersichtli-

cher Aufbereitung einen schnellen und interes-

santen Überblick. Dies verschafft bei dem

fast undurchdringlichen Angebot an „Wirt-

schaftsbestsellern“ die Möglichkeit, bestimmte

Themen bei Interesse bewusst zu vertiefen.  

figen) Insolvenzverwalters eingegangen.

Die Abgrenzung von Eigen- und Fremdkapi-

tal bei Betrieben gewerblicher Art von Körper-

schaften des öffentlichen Rechts war Thema

eines Beitrages von PSP-Partner Joachim

Doppstadt (j.doppstadt@pspmuc.de) im

Betriebsberater, und unter dem Titel „Preis-

werter Weg zur Steuerehrlichkeit“ haben

Margret Schencking (m.schencking@pspmuc.de)

und Ulrich Derlien (u.derlien@pspmuc.de)

im Consultant zum Thema Steueramnestie

veröffentlicht. 

PSP-Veröffentlichungen

Aktuelle Wirtschaftsliteratur zusammengefasst

p
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